
Allgemeine Hochschulreife (Stand: November 2021) 

Deutsche Zeugnisse 

Zeugnisse aus der Bundesrepublik Deutschland gelten als allgemeine Hochschulreife, wenn sie unter 
anderem durch den Abschluss einer der folgenden Einrichtungen erworben wurden. 

Nachfolgend Auszüge der Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des 
Freistaates Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen 
(Qualifikationsverordnung - QualV) vom 2. November 2007 (GVBl 2007, S. 767) in der jeweils 
geltenden Fassung 

§ 2
Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern außerhalb des Hochschulbereichs erworben 

Die allgemeine Hochschulreife wird nachgewiesen durch ein im Freistaat Bayern erworbenes 

1. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife eines öffentlichen oder staatlich anerkannten
Gymnasiums, Abendgymnasiums oder Instituts zur Erlangung der Hochschulreife (Kolleg);

2. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer öffentlichen oder staatlich anerkannten
Fachoberschule oder Berufsoberschule (§ 4 Nr. 1) in Verbindung mit dem Zeugnis einer
öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachoberschule oder Berufsoberschule über den
Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache;

3. Zeugnis über die bestandene Prüfung für den Hochschulzugang von besonders befähigten
Berufstätigen (Begabtenprüfung);

4. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung des Lehrgangs der Bundeswehrfachschulen
zur Erlangung des Bildungsstands, der der allgemeinen Hochschulreife entspricht, zusammen
mit einer Urkunde des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West;

5. Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung gemäß §§ 1, 5 der Ordnung über die
Ausbildung und Prüfungen in den Sonderlehrgängen für Berechtigte nach dem
Bundesvertriebenengesetz (Aussiedlerlehrgangs- und Prüfungsordnung – ALPO) vom 17.
Juni 1996 (GVBl S. 249, BayRS 2235-5-1-UK) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 3
Allgemeine Hochschulreife – im Freistaat Bayern innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem nachgewiesen durch ein im Freistaat Bayern 
erworbenes 

1. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung (Hochschulprüfung, Staatsprüfung) nach
einem Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern an einer
Universität oder Kunsthochschule;

2. Zeugnis über die bestandene Diplomprüfung nach der Diplomprüfungsordnung der Ludwig-
Maximilians-Universität München für das Studium an der Hochschule für Politik München vom
23. März 1982 (KMBl II S. 568) in der jeweils geltenden Fassung;

3. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung in einem Fachhochschulstudiengang nach
einem Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern;



4. Zeugnis über die bestandene Qualifikationsprüfung im Sinn des Art. 8 Abs. 3 Satz 1 des 
Gesetzes über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und 
Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 
2030-1-4-F) in der jeweils geltenden Fassung für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn 
a) Verwaltung und Finanzen; 
b) Bildung und Wissenschaft, fachliche Schwerpunkte Archiv- und Bibliothekswesen; 
c) Justiz; 
d) Polizei und Verfassungsschutz, fachlicher Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst; 
e) Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt Verwaltungsinformatik. 

 
 
 

§ 6 
Allgemeine Hochschulreife – im Inland außerhalb des Hochschulbereichs erworben 

 
(1) Die allgemeine Hochschulreife wird, vorbehaltlich des Abs. 2, nachgewiesen durch ein außerhalb 
des Freistaates Bayern im Inland erworbenes 
 
1. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife eines öffentlichen oder staatlich anerkannten 

Gymnasiums, Abendgymnasiums oder Instituts zur Erlangung der Hochschulreife (Kolleg); 
2. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 

Kollegschule oder Gesamtschule, soweit dieser eine gymnasiale Oberstufe angegliedert ist; 
3. Zeugnis der Hochschulreife für das Land Nordrhein-Westfalen oder für das Land Baden-

Württemberg, jeweils in Verbindung mit dem Zeugnis über die Ergänzungsprüfung zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 

4. Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Fachoberschule oder Berufsoberschule (§ 8 Abs. 1 Nr. 1) in Verbindung mit dem Zeugnis über 
den Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache; 

5. Zeugnis über die bestandene Prüfung für den Hochschulzugang von besonders befähigten 
Berufstätigen (Begabtenprüfung); 

6. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung des Lehrgangs der Bundeswehrfachschulen 
zur Erlangung des Bildungsstands, der der allgemeinen Hochschulreife entspricht, zusammen 
mit einer Urkunde der zuständigen obersten Landesbehörde; 

7. Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung eines Sonderlehrgangs für Berechtigte 
nach dem Bundesvertriebenengesetz, die im Herkunftsland kein Hochschulzugangszeugnis, 
jedoch die Berechtigung zum Eintritt in die letzte Jahrgangsstufe einer zum 
Sekundarabschluss (II) führenden Schule erlangt haben (ausgenommen Berechtigte nach 
dem Bundesvertriebenengesetz aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion); 

8. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung am Oberstufenkolleg des Landes Nordrhein-
Westfalen an der Universität Bielefeld. 

 
(2)1Abs. 1 gilt nur, wenn die Hochschule im Rahmen des Zulassungs- und/oder 
Immatrikulationsverfahrens die Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden bayerischen Zeugnis 
festgestellt hat. 2Die Feststellung der Gleichwertigkeit setzt voraus, dass das Zeugnis oder der 
zugrunde liegende Abschluss 
 
1. im Herkunftsland als entsprechende Qualifikation anerkannt ist und 
2. an einer den bayerischen Verhältnissen gleichwertigen Unterrichtseinrichtung, nach 

Durchlaufen eines gleichwertigen Bildungsgangs und unter gleichwertigen 
Leistungsanforderungen erworben wurde. 

 
3Die Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 2 gelten als erfüllt, wenn das Zeugnis sowie der diesem 
zugrunde liegende Bildungsgang einer einschlägigen Vereinbarung der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz) voll 
entsprechen. 



§ 7 
Allgemeine Hochschulreife – im Inland innerhalb des Hochschulbereichs erworben 

 
Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem nachgewiesen durch ein außerhalb des Freistaates 
Bayern im Inland erworbenes 
 
1. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung (Hochschulprüfung, Staatsprüfung) nach 

einem Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern an einer 
Universität oder Kunsthochschule oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 
Gesamthochschule; 

 
2. Zeugnis über die bestandene Erste Lehramtsprüfung nach einem Studium an einer 

Pädagogischen Hochschule; 
 
3. Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung in einem Fachhochschulstudiengang nach 

einem Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern; 
 
4. Zeugnis über eine § 3 Nr. 4 entsprechende Prüfung, soweit die Ausbildung vollständig an 

einer Beamtenfachhochschule oder Fachhochschule für öffentliche Verwaltung absolviert 
worden ist, 

 
5. Abschlusszeugnis einer Berufsakademie in Sachsen oder einer Berufsakademie eines 

anderen Landes nach dem Modell Sachsen. 
 



Ausländische Zeugnisse  

Die Anerkennung eines im Ausland erworbenen Vorbildungsnachweises setzt grundsätzlich voraus, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber hiermit auch im Herkunftsland der Bildungsnachweise das 

angestrebte Studium aufnehmen könnte und über Vorkenntnisse verfügt, die ein sinnvolles Studium 

an einer Universität des Freistaates Bayern ermöglichen.  

Bildungsnachweise, die im Ausland erworben wurden, gelten als Nachweis der Hochschulreife im 

Freistaat Bayern nur, wenn sie von der zuständigen Stelle anerkannt worden sind. Dies gilt 

entsprechend für Bildungsnachweise, die zwar im Inland, jedoch in einem ausländischen 

Bildungssystem erworben wurden. 

 
Ausländische Zeugnisse, die keiner Anerkennung bedürfen:  
 
 

§ 10 
Allgemeine Hochschulreife – im Ausland  

außerhalb des Hochschulbereichs erworben 
 

(1) Die allgemeine Hochschulreife wird nachgewiesen durch die 
 
1. in der Regel im Ausland erworbenen 
 

a) Reifezeugnisse, die nach dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die 
Errichtung deutsch-französischer Gymnasien und die Schaffung des deutsch-
französischen Abiturs sowie die Bedingungen für die Zuerkennung des 
Abiturzeugnisses (BayRS 2235-1-2-1-UK) ausgestellt worden sind, 

 
b) Zeugnisse der Europäischen Schulen über das Bestehen der Europäischen 

Reifeprüfung; 
 

2. im Ausland erworbenen 
 

a) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von Deutschen Auslandsschulen, 
 
b) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von deutschen Schulen im Ausland, die 

auf Grund von Einzelermächtigungen durch die Kultusministerkonferenz die deutsche 
Abitur- bzw. Reifeprüfung abhalten, 

 
c) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife von Privatschulen im deutschsprachigen 

Ausland, die auf Grund einer besonderen Genehmigung durch die 
Kultusministerkonferenz zur Abhaltung der deutschen Reifeprüfung ermächtigt 
wurden, 

 
d) Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife an deutschen Schulen im Ausland, die 

zum Sekundarabschluss (II) nach den Landesbestimmungen führen. 
 

(2) 1Deutsche Auslandsschulen im Sinn von Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a sind deutsche Schulen im Ausland, 
die durch die Kultusministerkonferenz als Vollanstalten anerkannt und zur regelmäßigen Abhaltung 
der deutschen Abitur- bzw. Reifeprüfung berechtigt sind. 2Im Übrigen gilt Abs. 1 nur für solche 
deutschen Schulen im Ausland, die durch die Kultusministerkonferenz zur Abhaltung der 
entsprechenden Prüfung ermächtigt worden sind. 


